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Antrag: 

 

 

Anpassung des Grundsteuerhebesatzes nach Neubewertung der Immobilien und Neuberechnung des 

Grundsteuermessbetrages 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister. 

 

 

Bitte setzen Sie oben genannten Antrag auf die Tagesordnung der zuständigen Gremien.  

 

 

Die zuständigen Gremien mögen bitte beschließen, den Grundsteuerhebesatz nach Neubewertung der 

Immobilien und Neuberechnung des Grundsteuermessbetrages entsprechend anzupassen 

 

Begründung: 

 

Viele Immobilien der Stadt Leverkusen werden nach Jahrzehnten erstmalig einer Neubewertung 

unterzogen. 

Entscheidungserheblich werden nunmehr der Wert, die Lage und die Größe des Grundstücks sein. 

Es ist absehbar, dass insbesondere für ältere Bestandsimmobilien der Wert des Grundstücks erheblich 

steigen und somit der Steuermessbetrag deutlich angehoben werden wird. 

Um die Grundsteuerreform, wie politisch intendiert, für die Betroffenen im Ergebnis aufkommensneutral 

auszugestalten, ist die Stadt Leverkusen gehalten, den Grundsteuerhebesatz entsprechend anzupassen 

und bedarfsgerecht abzusenken. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

Klimaliste Leverkusen 

 

Benedikt Rees 
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